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  29.10.2025
 
 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: Mail vom 20.10.2025 / Frau Ketelhut 

 

Art der Anfrage Bebauungsplanverfahren 

Vorhaben Gemeinde Lenting Bebauungsplan Nr. 

31 „Lenting Nord“ Frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs.1 BauGB 

Einreicher Wolfgang Weinzierl Landschafts-

architekten GmbH 

Gemarkung Lenting 

Gemarkungs-Nr. 09 8026 

Flurstück Diverse Flurstücke 

Strecke 5934 

Streckenbezeichnung N Reichswald - Ingolstadt Nord 

Kilometrierung ab 81,3 

Kilometrierung bis 81,3 

Lage zur Strecke abseits 

ca. Entfernung zum Bahngrund in 

Meter 1200 

Bahnstromleitung 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 547 - 

Abw. Vohburg-Ingolstadt 

Bahnstromleitungsmaste 6518-6522 
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Sehr geehrte Frau Ketelhut,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Station & Service 

AG) und DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 

Gesamtstellungnahme zum o.g. Bebauungsplan. 

Beim o.g. Verfahren bitten wir um Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Stellungnahme:  

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 

angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 

Die Deutsche Bahn AG ist gesetzlich verpflichtet, den sicheren Betrieb des Eisenbahnverkehrs zu 

gewährleisten. Diese Verpflichtung basiert auf einem umfassenden Rechtsrahmen, der durch § 4 des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 

gestützt wird. Gemäß § 4 AEG müssen Infrastruktur und Fahrzeuge so gestaltet und betrieben 

werden, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit genügen. § 2 EBO konkretisiert diese 

Anforderungen, indem die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik vorgeschrieben werden. 

Diese umfassenden Rechtsvorschriften unterstreichen die Verantwortung der Deutschen Bahn AG, 

durch technische und betriebliche Maßnahmen die Sicherheit des Bahnverkehrs zu gewährleisten. 

Verstöße gegen diese Vorgaben können als Ordnungswidrigkeiten gemäß § 64b EBO geahndet 

werden. 

Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen des o.g. Bebauungsplans dürfen der gewöhnliche 

Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und 

Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterungen 

keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat an dieser Stellungnahme nicht mitgewirkt. Wir bitten, das 

Eisenbahnbundesamt am Verfahren zu beteiligen. 

Die Anschrift lautet: Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle München, Arnulfstraße 9-11, 80335 

München. 

1. Immobilienrelevante Belange 

Es befinden sich keine Flächen der DB AG im Umgriff des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

Aus den eingereichten Unterlagen gehen keine Hinweise auf bestehende Vereinbarungen zu Gunsten 

der DB AG und der mit dieser nach § 15 AktG verbundenen Unternehmen (Dienstbarkeiten, 

schuldrechtliche Vereinbarungen etc.) hervor. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche 

übernommenen Verpflichtungen und Verzichte zu Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns –auch 

soweit sie nicht dinglich gesichert sind-, vom Antragsteller und dessen Rechtsnachfolger 

vollumfänglich zu berücksichtigen sind. Veränderungen und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen 

bzw. Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des 

Anlagenverantwortlichen erfolgen.  

Wir bitten Sie, die Unterlagen daraufhin zu prüfen. Besteht ein entsprechender Sachverhalt, so sind 

die für die Beurteilung der zu entscheidenden Fragen erforderliche Angaben zu ergänzen und uns 

erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Ergeben sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf 

Eisenbahnbetriebsanlagen, behalten wir uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 

Bei vorübergehender Inanspruchnahme von bahneigenen Flächen durch Dritte ist vor Beginn der 

Baumaßnahme eine vertragliche Regelung erforderlich. Bahnflächen dürfen ohne vertragliche 

Regelung nicht in Anspruch genommen werden. 

2. Infrastrukturelle Belange 

Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans verläuft die planfestgestellte 110-kV-Bahnstromleitung 

Nr. 547, Vohburg – Ingolstadt im Bereich der Maste Nr. 6518 - 6522 der DB Energie GmbH. 
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Die von DB Energie GmbH vorgebrachten Bedingungen/Auflagen und Hinweise entnehmen Sie bitte 

dem beiliegenden Schreiben vom 28.10.2025 mit dem Zeichen: I.ET-S-S-3 Ba (547). Das Schreiben 

ist zwingend zu beachten. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 

Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin 

zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren.  

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 

(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 

elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 

Bebauung führen können.  

Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind 

gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 

Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 

abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 

Haftung des Bauherrn ergeben.  

Sollten sich durch das Vorhaben zu einem späteren Zeitpunkt für den Eisenbahnbetrieb 

sicherheitsrelevante Auswirkungen ergeben bzw. festgestellt werden, behält sich die DB AG weitere 

Bedingungen und Auflagen vor.  

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit das 

Abwägungsergebnis zu übersenden. 

Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind uns erneut zur Stellungnahme vor-

zulegen. Wir behalten uns weitere Bedingungen und Auflagen vor. 

Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an Herrn Betz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Deutsche Bahn AG 

DB Immobilien 

 

 

 

 

i.V.       i.A. 

 

Anlage: 

Stellungnahme der DB Energie GmbH vom 28.10.2025 mit dem Zeichen: I.ET-S-S-3 Ba (547) 

 

 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 
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